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Krise der katholischen Soziallehre?

1le Welt redet VOIN einer Krise, 1n der dıe katholische Soziallehre sıch befinde: ein1ıge
Leute haben ıhr 08 schon voreilig dıe Totenglocke geläutet. Hat wirklich
Sıinn, VO  $ einer „Krise“ der katholischen Soziallehre reden? Vor Eıintritt 1in die
Sachfrage selbst dürfte sıch empfehlen, z w el Vorfragen klären OVON reden
WIr denn überhaupt, W 4as meınen WITr, WEeNnn WIr „katholische Soziallehre“ sagen?

zibt das überhaupt, un Wann begegnet u1ls diese „katholische Soziallehre“?

Was ISt „katholische Sozjallehre“?

Katholische Kirche un: katholischer Glaube, darunter annn in  w} sıch ohne weıteres
vorstellen;: aber katholische Sozijallehre? FEıne Soziallehre kann richtig oder

talsch se1n; S1e annn analytisch oder synthetisch, iınduktiv oder deduktiv verfahren:
s1e kann sıch darauf beschränken, eın explikativ se1ın, oder den Anspruch erheben,
normatıv se1nN; aber katholisch oder evangelısch, christlich oder buddhistisch und
dergleichen mehr, das sınd Unterscheidungsmerkmale, die sıch auft iıne Soziallehre
schlechterdings nıcht anwenden lassen. eNAauso W1€e ein Unding 1St, VO  w Rechts-
oder Links-Katholiken sprechen, weıl die politischen Unterscheidungsmerkmale
„rechts“ und „links“ sıch aut „katholisch“ nıcht anwenden lassen die Franzosen
sprechen eben deswegen denn auch siınngemäfs VO  ; „catholiques de droite“ und
„catholiques de gauche“, Katholiken, dıe ZUrF politischen Rechten oder ZUT politischen
Linken zählen oder doch ıhr nahestehen 1St auch „katholische Soziallehre“ sprach-
iıch 24  IIN eın Unbegrifl ; aber wıederum helfen unls die Franzosen: S1e sprechen
VO  - der „doctrine sociale de l’Eglise“, VO  3 der Soziallehre der (katholischen) Kirche,

1: einer Soziallehre, die VO  - der katholischen Kirche, AA ON  a} ihrem Lehramt, VO  ’ aps
und Bıschöfen, iın zwelıter Linıe auch VO  > katholischen Fachgelehrten 1m Eıinklang oder
in Anlehnung das Lehramt ihrer Kirche vorgelegt wird: das 1St eın vollziehbarer
Begriff. Auft dıe Begründung, das kırchliche Lehramt siıch als berechtigt, Ja
als verpflichtet ansıeht, sıch soz1alen Fragen außern, VO  = Amts SCH eine Sozial-
lehre verkünden, braucht hier nıcht eingegangen werden; 1n eLtw2 wırd diese
Frage spaterer Stelle (beim Naturrecht) erührt werden.

1 Der Beitrag 1St die leicht überarbeitete Wiedergabe eines Vortrags S ZUT Sıtuation der Katholischen
Sozijallehre heute“ aut eıner Tagung des Franz-Hıtze-Hauses üunster II 1971
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Auf den Einwand dagegen, da{ß doch sinnvollerweise VO  ; einer ihrem Lehrgehalt
nach WEenn auch nıcht katholischen, doch 1m wahren Sınn des Wortes christlichen
Soziallehre gyesprochen werden könne, mu{ hier eingegangen werden. Der Einwand
1St dieser: WIr haben eın christliches Menschenbild. Nun 1St aber jede Soziallehre 1n
dem ıhr zugrundeliegenden Menschenbild ın NAUCEe enthalten und bedart L1LUTLr noch der
weıteren Entfaltung das und nıchts anderes iSst: Ja auch mMIit meıiner nıcht immer VeCeI-

standenen Aussage gemeıint, die Nn katholische Soziallehre lasse sich auf einen
Fingernagel schreiben). Aus uUuNsSserTeM „christlichen“ Menschenbild musse sıch daher

meılnt dieser Einwand auch ıne als „christlich“ bezeichnende Soziallehre ab-
leiten lassen.

Was 1St dieses „christliche Menschenbild“? Fragen WIr zunächst einmal, Ww1e
denn dieses Menschenbild aussieht. Im Gegensatz ZU individualistischen Menschen-
bıild, das einse1it1g den einzelnen 1n seiınem Selbstand überbetont und seine gesellschaft-
lıche Wesensanlage vernachlässigt, W1e€e auch 708 bollektivistischen Menschenbild, das
diese gesellschaftliche Wesenslage überbetont und den Selbstand des einzelnen VeIr-

kürzt, wird Menschenbild beidem der iındividualitas und der socıjalitas des
Menschen yleicherweise gerecht, zeıgt beide 1m AausSsgewWOSCHNECNHN Spannungsverhältnis,
in ıhrer notwendıgen wechselseitigen Zuordnung, 1n Spannungseinheit. Neıigen libera-
lıstische und so7z1ialistische Sozijallehren entweder der einen oder der anderen Eıinseitig-
keit Z WECNN S1e nıcht Sar ausgesprochene Einseitigkeitslehren sind, so 1St HSETFTE Soz1al-
lehre ine Zweiseitigkeitslehre, sorgfältig darum bemüht, keine der beiden Seiten über-
gewıichtend dıe goldene Mıtte halten nıcht, WwW1e Othmar ann und viele andere
mMi1t ıhm u1nls vorwerfen, 1m Sınn eınes faulen Kompromuisses, sondern 1mM Sınn der
verglichen MI1t den Einseitigkeitslehren sehr vie]l mühsameren Synthese.

Inwıeweıt 1St dieses Menschenbild „christlich“ ? Wır entnehmen nıcht AaUusSs

der christlichen Oftenbarung, sondern erheben durch unvoreingenommene Betrach-
Cung des Menschen, Ww1e wirklich 1St, AaUS der allen Menschen gleicherweise ZUgang-
lichen Erfahrung. Eben darum 1St auch eın christliches Sondergut, 1sSt u1l$s vielmehr
MIt vielen anderen Menschen, Christen und Nıchtchristen, Gläubigen und Ungläubigen
gemeinsam.

Immerhin lauben WIr, dieses Menschenbild bis einem gew1ssen rad 1n der christ-
lichen Oftenbarung bestätigt finden Christus 1St für alle Menschen gestorben auf diese
Glaubenswahrheit wırd 1n anderem Zusammenhang noch zurückzukommen se1n. Hıer betonen
WIr: jede einzelne Menschenseele 1St 1n seinen Augen kostbar, da{ß für jede einzelne VO:  3

ihnen se1ın Blut vergießen bereit Wdl. Höher kann InNnan Wert und Würde des Einzelmenschen
überhaupt nıcht erheben. Ebenso wahr ber ist: das Erlösungswerk Jesu Christi darf nıcht
individualistisch verstanden werden. Er trıtt mi1t der Gesamtschuld der Menschheit eladen
VOr Gott den Vater, heftet diesen Schuldschein, diese „Globalurkunde“, ans Kreuz und löscht
S1e mMi1t seinem lut AaUus Kol Z 14) Seine Botschaft kündet VO „Reich Gottes“, und die Voll-
endung des Erlösungswerks esteht nıcht 1n der individuellen Seligkeit noch vieler einzelner,
sondern ın der „Gemeinschaft der Heiligen“ und 1n der Verherrlichung, die S1e mMIt Christus
als iıhrem Haupt Ott darbringt; die letzte Vollendung 1St „Gott alles 1n allem  « (1 Kor 1 $ 28)

Auch das Verständnis der christlichen Religion und des Erlösungswerks Jesu Christı1 1St 1Ur
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allzuoft individualistisch worden, vVv1e seltener uch eınmal nach der eNtIgESCNEC-
ser:zten kollektivistischen Seite  ° das yechte Verständnıis hält beide Seiten 1M Gleichgewicht. alt
diese vollkommene Ausgewogenheıt VO: Individualität und Sozialıtät 1n dCI' Ordnung der
Übernatur, der Gnade und des Heıls, dann spricht das mindesten gewichtig dafür, da{i
auch in der Ordnung der Natur dieses Gleichgewicht beıder Seıiten besteht („gratia supponit

perficit naturam”). In diesem ınn sehen WIr Aaus der Erfahrung SCEWONNECNECS und
er Gläubigen und Ungläubigen gyleicherweise zugängliches Menschenbild als durch die christ-
ıche Offenbarung bestätigt zAR mıindesten als 1in vollkommener Analogie stehend dem,
W 4S die Offenbarung uns ber den Menschen 1n der Heilsordnung lehrt.

Die Berechtigung, Menschenbild, Aaus dem WIr NSeTEC Soziallehre ableiten,
Schristlich” NENNECN, entnehmen WIr jedoch weniıger seiner vollkommenen Vereıin-
arkeit mMi1t grundlegenden Wahrheiten unseres christlichen Glaubens als vielmehr
seiner transzendenten Dımension. Wiährend andere, bspw. die Anhänger der S1034
„draitten:, 1: der humanıtären Konfession, VO  n der Transzendenz abstrahieren, wenn

nıcht gar sS$1e leugnen, 1St die transzendente Dimension für u1l$s als Christen schlechter-
dıngs entscheidend. Nichtsdestoweniger 1St auch Ss1e kein Eıgen- oder Sondergut des
christlichen Glaubens, keine christliche Wahrheit 1n dem Sınn, daß 1€e NUr durch dıe
Offenbarung uns erschlossen ware, wenn auch das Christentum 1n hervorragendem
Ma{iß dazu beigetragen hat, s1e 1in der Welt verbreıiten und 7A6 RE Anerkennung
bringen. Für die 1er u1ls beschäftigende rage kommt jedoch L1LLUTLr darauf A ob
die transzendente Dimension unNnserIcs5 Menschenbilds sıch 1n der Weiıse auf dıe Aaus ıhm

entwickelnde Soziallehre auswirkt, daß S1e davon ine spezifische, als „christliıch“
bezeichnende Pragung empfängt.

Daraut 1St SapcCh: für Bemühen diıe Soziallehre, die Sozialontologie
und noch mehr die Sozialdeontologie, 1St dıe transzendente Dimension, das Be-
wußtsein das Stehen und die Verantwortung des Menschen VOTL Gott, VO  3

entscheidender Bedeutung und bıldet die letzte un stärkste Antriebskraft. Mehr noch
die unNnserem Bewußtsein gegenwärtige transzendente Dimension tragt ganz be-
sonders dazu bel; uns VOT den katastrophalen Veriırrungen bewahren, die WIr 1n
den Soziallehren anderer Herkunft 1L1LUTE allzuoft wahrzunehmen und beklagen
haben Darın liegt dıe Zal nıcht hoch schätzende Bedeutung dieses Zuges
uUNSeETICS Menschenbildes. In den Gehalt der Sozıallehre aber geht seine transzendente
Dimension nıcht e1ın, macht S1e nıcht eıner „transzendenten“ oder gar „christlichen“
Soziallehre. Unsere Soziallehre 1St auch für denjenıigen, der VO  } der transzendenten
Dımension abstrahiert, uneingeschränkt annehmbar und nachvollziehbar: anders mMas

sıch verhalten, WE jemand dıe transzendente Dimension ausschließt; ine solche
ausdrückliche Verkürzung des Menschenbilds Mag weittragenden Konsequenzen
führen: damıt rauchen WIr u11ls 1er nıcht beschäftigen.

Von eıner iınhalrtlich „christlichen“ Soziallehre kann demnach ebensowen1g dıe ede
se1in W 1e VO  $ einer inhaltlich „katholischen“. Wenn WIr 1m Deutschen anders als dıe
Franzosen un anders als das kirchliche Lehramt selbst 1n seiınen lateinıschen oku-

mepten VO  - katholischer Soziallehre sprechen, annn nıchts anderes damıt gemeınt
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seiın als iıne explikative oder normatıve Lehre, eiıne Ontologie oder Deontologie VO

Menschen als gesellschaftlichem Wesen und VO  - der menschlichen Gesellschaft
als solcher, die VO apst oder VO  w den Bischöfen vorgelegt und VO  z katho-
lischen Fachgelehrten wiıissenschaftlich vertijeft und weıter ausgebaut wiırd, einschließlich
der VO diesen katholischen Gelehrten dargebotenen divergierenden Auslegungen und
einschliefßlich der Popularisierung dieser Lehre durch Organısationen und Institutio-
nen der verschiedensten Art Was berechtigt, diese Soziallehre als „katholisch“
bezeichnen, 1St emnach nıcht eın ıhr eigentümlicher, spezifisch katholischer Lehr-
gehalt, sondern einfach iıhre Herkunft, se1 unmittelbar AYAQM Lehramt der katholi-
schen Kirche und durch dessen Autorität gedeckt, se1l VO  3 den tachwissenschaftlichen
oder volkstümlichen Auslegern, sSOWeIılt diese sich die kırchenlehramtlichen oku-

halten und ıhnen nıcht eigene Lehrmeinungen entgegenstellen. SO viel ZUr

rage „quıid s1t?“

1ıbt iıne „katholische Sozijallehre“?

In explızıter orm x1bt ıne katholische Sozijallehre erst in HEUGTET Zeıt, 1-
seiıtdem dıe Gesellschaftswissenschaften sıch entwickeln begonnen haben, und dabe;i
steht denn auch, NAau W1e die Sozialökonomik die älteste und bıs heute reichsten
entwickelte sozialwissenschaftliche Diszıplın 1St, die Lehre VO  aD} der Wirtschaftsgesell-
schaft stark 1mM Vordergrund. Implizit hat iıne Lehre VO Menschen als gesellschaft-
lichem Wesen und damıt auch VO  - der Gesellschaft 1ın der Kirche immer gegeben;
explizit wurde in Anlehnung Aristoteles se1it Jahrhunderten die Staatslehre gepflegt,
insbesondere das Verhältnis VO  3 Kirche und Staat erortert, allerdings SgCHAauUCT SCSDIO-
chen 1LUFr das Verhältnis der kırchlichen und weltlichen Gewalt (Papst und Kaıiser, das
große 'IThema der miıttelalterlich-abendländischen Geschichte).

Damıt steht fest: Lehräußerungen des kirchlichen Lehramts und Lehrmeinungen
katholischer Gelehrter ZU Thema „Der Mensch als gesellschaftlıches Wesen und die
menschliche Gesellschaft“ z1bt C Ja, in den etzten Jahren 1St deren Fülle unüber-
sehbar geworden. ften 1St 1U  — noch die Frage: bilden ZU mıindesten die ehr-
amtlichen AÄußerungen iıne einheitliche, geschlossene, VO  - ınneren Widersprüchen freie
Lehre, eın „OysStem:.; oder lassen S1€e sıch doch eiınem solchen zusammentassen? der
handelt siıch bloße Gelegenheitsäußerungen ohne systematıschen Zusammen-
hang, vielleicht solche, deren Buntscheckigkeit und Widersprüchlichkeit sıch 1ın
den Lehrmeinungen der der Diskussion sıch beteiligenden katholischen Gelehrten
noch vervielfacht?

Diejenigen, die VO  - eıner Krise der katholischen Soziallehre sprechen, sınd der
Meıinung, vielleicht habe 1L1A  =) sich früher einmal aut ıne einheitliche, vermeiıntlich
yesichert 1n sıch selbst ruhende, „monolithische“ katholische Soziallehre erufen kön-
NCN; heute aber erkenne mMa  w} in den lehramtlichen Außerungen bıs hinauf den
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Enzykliken der Päpste und den Aussagen des Konzils deutlich den Einflufß der
jeweıils oberster kirchlicher Stelle siıch durchsetzenden Strömungen und Schulrich-
LUNgCNH, VO  $ der Diıvergenz der Meınungen den Auslegern Zanz schweigen.
Unter dıesen Umständen musse allem, WOZU INn  -} sich früher ekannt habe,
irre werden: heute gehe alles drunter un drüber:; VO  —$ einem übereinstimmend VeOeI-

Lehrgehalt könne keine ede mehr se1in. Dıie Danz Klugen, die auf keinen
Fall spat kommen möÖchten, lIäuten bereits die Totenglocke: katholische Sozjal-
lehre, das Wr eiınmal ein nalıver Glaube, hatte aber nıemals wissenschaftlichen Rang;
vielleicht hatte früher einmal 1ne Daseinsberechtigung, aber heute 1St das
überholt; das 1St vorbei: darüber siınd WIr eın für allema]l hinaus!

Auch ich möchte lebhaft wünschen, dafß WIr über 1ne ZEW1SSE primitıve TIraktätchen-
lıteratur, die sıch als katholische Soziallehre ausgab, endgültig hinaus selen; VOT

allem möchte iıch wünschen und habe diesem Wounsch auch entsprechenden Ausdruck
vegeben kırchenamtliche Stellen möchten behutsamer sein 1n der wiıissenschaftlichen
Absicherung ihrer Aussagen. Und wWwenn Krise die Wr nıcht gefahrlose, aber schließ-
lıch ADr guten Ende tührende Wende bedeutet, dann INAaS nıcht NUr, sondern soll dıe
katholische Soziallehre heute iıne Wende durchmachen, die Wende VO  . Zu 1e] naıver
Selbstsicherheit TALT kritischen Sıchtung und Siıcherung ihres Lehrgehalts. Unvermeidlich
unterlautfen dabe] Irrungen und Wırrungen, aber dıe sınd heute nıcht größer als eh und
Je; auch der Fortschritt der Erkenntnis katholischer Gelehrter vollzieht sich ımmer aut
den mühsamen Weg über an trial. Im Vergleich der Krise, die 1LiseTe Theo-
logıe Zur eit urchmacht, scheint mMI1r das, wOomıt WI1Ir Sozialwissenschaftler rıngen
haben, ein Kınderspiel SeIN; 1L1UT einNnes brauchen WIr:! die Nerven nıcht verlieren.
In unserem Fach 1St der Wırrwarr heute nıcht größer und darum auch nıcht alarmieren-
der, als ımmer schon BCWESECHN S Solange und sOWweılt W1€e katholische
Sozijallehre gegeben hat, bestand auch immer schon heftiger Streit der Meınungen:

allen Zeıten der Streıt u  = die Institution des Eıgentums und die Verpflich-
tung, dıe „superflua“ abzugeben oder spater DO  S den „superfilua“ abzugeben;

1mM Mittelalter der Streit der Papalisten und der Regalisten;
Begınn der euzeılt der Streit das Zinsverbot, spater ausgeweıtet ZUuU Streit

die Berechtigung des arbeitslosen Einkommens oder überhaupt jeglichen Besitz-
einkommens;

die Jahrhundertwende bei unls ın Deutschland der alles vergiftende Gewerk-
schaftsstreit, UNSsSECETE besondere Erscheinungstorm des die Nn katholische Welt ZzZer-

reißenden, bıs in die etzten Tiefen hinabreichenden Integralismus, der heute mit VOI-

kehrter Front wieder autzuleben scheint 1n Spielarten der „politischen Theologie“ und/
oder der „Theologie der Revolution“.

Was 1St 1U heute 1m Vergleich ZUr Jahrhundertwende Konfliktstoften
hinzugekommen?

Sıehe diese Zschr 187 (197T) 296
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Seit 1909 der Wertaurteilsstreit, inzwiıschen übergegangen 1n die Gestalt der moder-
191481 Logıik, Wıssenschafts- und Systemtheorie. Wır mussen ehrlich zugeben, dafß WIr
diese Auseinandersetzung noch nıcht bestanden haben, Ja noch Sal nıcht richtig 1n S1e
eingestiegen sind. Das duldet allerdings heinen langen Aufschub mehr!

In der Nachkriegszeit und namentlich se1it dem Konzil die ınnerkatholische Revolte,
zunächst auf philosophischer Ebene das Naturrecht, neuesStens allgemein
dıe Zuständigkeit der Kırche für sıttliche Weisungen, die über den Gehalt der Wort-
offenbarung hinausgehen, praktiısch hinauslaufend autf das Sola-Scriptura-Prinzip, das
bei heutiger Lage der Dınge uns die jeweıils NeUESTIE Modeströmung be] den Exegeten
auslietfert. Dieser Angrift richtet sıch nıcht speziell die Soziallehre der Kırche,
sondern würde dıe Kirche und ıhr Lehramt überhaupt Aaus den Angeln heben; dagegen
muß dıe kirchliche Autorität selbst und dıe dogmatische Ekklesiologie sıch ZAUE Wehr
setfzen.

Zur Naturrechtsfrage
1er handelt sıch Z 'Teil um epıstemologische Einwendungen, iınsbeson-

dere solche der Wıssenschaftstheorie Wesenserkenntnisse. Die Zeiten VOTLr
uns haben den Fehler begangen, viel mehr „Wesenheiten“ anzunehmen, als 1n Wıirk-
iıchkeit 21bt, ea Wesenheiten jeder einzelnen Tierart und dergleichen mehr (oder, WI1€e
1sere Juristen heute noch, WENnN S1e bspw. AUS dem „ Wesen der mbH“ deduzieren).
Wenn aber der Satz wahr se1in soll, daß Christus für alle Menschen gestorben ISt, dann
mu eindeutig se1N, W as gemeılnt 1St, WIr „Mensch“ SapcCll, A, aut die rage
„quid SIt homo“ mu{fß 1ne Antwort geben. Das besagt noch längst nıcht, da{fß WIr die
Antwort aut diese rage, 1 die „guidditas“ des Menschen, wüßten; WIr können
unbedenklich zugeben, nıcht wIissen, W as alles 1m Lauf der Entwicklung noch Aaus
dem Menschen werden kann, ohne da{ß darum aufhört, „Mensch“ se1n. Anderer-
seits werden WIr doch ohl ein1ıges als für den Menschen RONstitutLU bezeichnen MUS-
SCHN ; negatıv ausgedrückt: >1Dt Merkmale, bei deren Fehlen WI1r mMIt Sicherheit AaUuS-
machen können, nıcht mMIit einem Menschen tun habeni a B E a Zum anderen und orößeren 'Teil handelt sıch eın Mißverständnis darüber, W1e
WIr herkömmlich das Verhältnis VO Sein un VWert, Sein und Sollen sehen, insbeson-
dere die Verwechslung des sıttlich CGuten (honestum) MIt dem sıttlich Gesollten
(debitum morale). Den namentliıch VO  w Weısser nachdrücklich betonten
Unterschied VO  e} Erkenntnis und Entscheidung haben WIr nNnıe übersehen, 1Ur WAar
u1LisSs selbstverständlich, da{fß WIr u1ls nıcht veranlaßt sahen, eıgens darauf hinzu-
weısen. hne Gottesbegriff Gott das höchste und liebenswürdigste (Gut!
preiszugeben, können WIr das Auseinanderreißen VO  - Sein un Wert (ens UNUINN,
u:  $ bonum) nıcht mıtmachen.

Bleibt noch die eidenschaftlich umstrittene rage nach der Unveränderlichkeit oder
Veränderlichkeit des Naturrechts. In meınen Augen 1St das Ganze 1LLUT eın Streit un
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Worte; die 1im Angrift stehende Parte1 scheint nıcht daraut verzichten können, ihre
richtige Erkenntnis talsch formulieren. Würde in  - sauber unterscheiden

W as sıch AUS der „Natur der Sache“ als solcher ergibt,
1SeTE FEinsicht 1n diesen Sachverhalt,
die Prinzıpien, in denen WIr versuchen, dıese Einsichten iın Worte menschlicher

Sprache kleiden, un
die AausSs den tormulijerten Prinzıpien SCZORCNCECNH, wıederum 1n Worten menschlicher

Sprache ausgedrückten, mehr oder weniıger konkreten Anwendungen,
dann würde sıch meılnes Erachtens alles entwirren; vernünftigen Menschen ware
der Streit Ende

Wenn eıiner bestimmten Verumständung ıne bestimmte Lösung sachgerecht
1St; dann 1St das iıne Zzeıtlos wahre Erkenntnis: S1e Wr VO  } Ewigkeit her richtig un:
bleibt N 1ın Ewigkeıt. Die Verumständung Mag NUr in diesem Augenblick diese und
schon 1m nächsten Augenblick iıne andere se1n; dann 1St diese sachgerechte und darum
naturrechtlich gebotene Lösung LLUT 1n diesem Augenblick aktuell, 1n hypothesi dagegen
immer und unabänderlich geboten; LUr die hypothesis 1STt kontingent oder enthält ZU

mindesten immer auch kontingente Omente. Ile IS formulierten naturrecht-
lıchen Axıome enthalten solche kontingente Voraussetzungen; explizıt ımmer 1LUT

ein1ge, nıemals alle; die Zahl der implizıt (stillschweıigend, nıcht ar unbewußt)
darın enthaltenen 1St unübersehbar oroß, da{ß schlechterdings unmöglıch St; alle
jeweıls unterstellten Voraussetzungen aufzuzählen. Was WIr anzutreften gewohnt sind
und nıcht anders kennen, das erscheint uns selbstverständlich und WIr unterstellen CD
ohne uns dessen bewuft werden;: erst WEEeNNn einmal anders 1St, merken WIr, dafß
nıcht selbstverständlich 1St und daß WIr 11SCTE vorher allgemein ftormulierte Aus-
Sapc einschränken mussen. Nıcht das Naturrecht hat sıch geändert, aber 1SCTE Natur-
rechtslehre erwıes sıch als berichtigungsbedürftig und wurde berichtigt. Auch posıtıve
Rechtssprüche bedürten manchmal der Berichtigung und werden berichtigt; anderntfalls
hätten die höheren Instanzen uUunNseTCS Gerichtswesens Ja nıchts tun!) Was den pOosı1-
tiven Rechtssprüchen unseTrer Gerichte und selbst HNS T T: Gesetzgeber recht Ist, das mu
auch den Lehrsätzen Naturrechtler bıllıg se1IN. Man sollte sıch die Frkenntnis

eıgen machen, die Alexander Rüstow, als dıe Unıiversıität Bern ıhm den juristischen
Ehrendoktor verlieh, 1ın seiıner Ansprache überzeugend ausgeführt hat, das Schönste
und Beste, W 4a5 iıch Je über Naturrecht gelesen habe Naturrecht ßr sich nıcht positi-
vieren; 1ne naturrechtliche Maxıme, 1ın Worte uUunNseTeEeTr menschlichen Sprache gekleidet,
1St schon keine naturrechtliche Maxıme mehr, sondern eın pOSIt1V formuliertes und mMi1t
allen unvermeidlichen Mängeln und Unzulänglichkeiten menschlicher Erkenntnis und
unseTrer sprachlichen Ausdrucksmittel behaftetes Axıom.

Wıe alle menschliche Erkenntnis, 1St. auch 1NSsSeTEC FErkenntnis dessen, W AsS objektiv
sachgerecht ıst und darum VO  > unls als sachgerecht anerkannt un: 1n praxı befolgt WEeT!-

den ollte, immer LLUTr ıne bruchstückweise und unvollkommene Erkenntnis. Wenn WIr
das, WasS 1ın NSerN Lehrbüchern steht, „Naturrecht“ CNNCIL, dann 1St dieses Naturrecht
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mMI1t vielen rrtumern durchsetzt, und auch das, W AsS siıch richtig ist, 1ST 1Ur be-V e a d A za
stimmten Zeiten und bestimmten Orten aktuell; WeNnnNn WIr Naturrecht das
verstehen, W 4as objektiv sachgerecht ıst, dann 1St ückenlos allerorten un: allen
Zeıten wahr un gültig.

Auch die verschiedenen Eıinteilungen des Naturrechts (primär, sekundär, Aantfe- und
postlapsarisch } E 6M m.) sınd keine Einteilungen des Naturrechts, sondern Anwendungen
ein und desselben Naturrechts oder Lehren über dessen Anwendung auf verschiedene
Bereiche bzw auf die VOT und nach einem bestimmten Ereigni1s (hier Sündenfall) be-
stehende Verumständung. Zur Entwiırrung raucht nıchts anderes als einen saube-
ren Sprachgebrauch. Das ernsthafte Bemühen, sıch Nau und für den anderen VelrI-

ständlıch auszudrücken, zZwingt zunächst dazu, sich selber klar werden, W 4As INanl

meıint und ZU Ausdruck bringen wiall; eben damıt führt auch schon dazu, daß Ma  -

sıch gegenselt1g versteht oder mindestens verstehen kann. Im Grundsätzlichen bliebe dann
sehr wen1g substantielle Meinungsverschiedenheit übrig; würde sıch zeıgen, da{fß dıe
wıirklichen Meinungsverschiedenheiten 1n Sachfragen hre Ursache DL allergrößten
Teil 1in verschiedener Intormation über die Tatsachen oder 1n verschiedener Beurteilung
tatsächlicher Omente haben; bei 1SCII meılisten Kontroversen 1St das mit Händen
greiten.

Worum streiten WIr denn heute? In der Hauptsache siınd drei Streitgegenstände:
der berühmte „Kapitalismus“, das Eigentum, dıe Mitbestimmung. Der Kapı-

talismusstreit 1St alt: INa denke 1Ur die Vogelsangschule und Mönchengladbach;
der Streit die Eigentumsitrage WAar VOT oder Jahren 1e] leidenschaftlicher als
heute; 1ICUu 1St LLUL der Streıit die Mitbestimmung; darum scheint MIr begründete
Hofftnung bestehen, da{fß WIr auch ıh noch verkraften: hat 19} den Vorzug,
da{fß INa wenıgstens einigermaßen Nau weılß, gestritten wird: 1mM Kapitalis-
musstreıit und 1n der Eigentumsfrage weıflß 90908  - das 1m allgemeinen nıcht.

„Kapitalismus“

Vom „Kapitalismus“ haben WIr bestimmt heine „Wesenserkenntnis“; bıs Zur Stunde
ISt Kapitalismus eın Schlagwort geblieben, VO  - dem 111all allentalls sCmHh kann, be-
ziehe sıch auf den derzeit bei u11l gegebenen Zustand VO  - Gesellschaft und/oder Wırt-
schaft und bezeichne 1mM und der einen das; W d4s ihnen diesem Zustand gefällt, und
1m und der anderen den Inbegrift alles dessen, W as ıhnen Al diesem Zustand mı1ß-
fällt, W 45 s1e verabscheuen, bekämpten und beseitigt sehen wollen. S1e reden VO  3 wel
verschiedenen Dıngen oder mındestens VO  } we1l verschiedenen Seıten ein und desselben
historischen Phänomens. Insoweıt xÖönnte ma  z} T, auch 7zwischen iıhnen bestehe
keine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit, sondern N1Uur der praktische Gegensatz,
dafß die einen das Bestehende jeden Preıis erhalten, dıe anderen dagegen MI1It allen
Kräften beseitigen wollen, wobel allerdings me1st nıcht cehr klar 1St, WAS beseitigt
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werden sol] sehr oft scheint sıch weniıger Beseitigung des Kapıtalısmus als
die Überführung des Privatkapitalismus 1n den Staatskapitalismus handeln: die
Eıgentümer der Produktionsmittel sollen ausgewechselt werden: die Stelle der vielen
privaten Eıgentümer oll eın einzıger öffentlicher oder allgemeiner Eıgentümer Leten;
und WAar eigenartıgerweise der VO  3 den gleichen Leuten Z Absterben verurteilte
Staat.

Gestritten wırd insbesondere, ob die katholische Soziallehre „antıkapitalistisch“ se1

oder nıcht. Meıne Antwort auf diese rage lautet: „Sage mıir, W 4s du ‚Kapitalıs-
MUS verstehst; dann 11 ıch dır apch, welche Haltung dieses oder jenes kirchenlehr-
amtliche Dokument dazu einnımmt.“ Die verschiedenen Verlautbarungen liegen nıcht
immer Salz auf der gleichen Linie: lauten beispielsweise die „Lehren und Weisun-
gen der Öösterreichischen Bıischöte VO  $ 1925 erheblich anders als die VO  a Kardinal
Schulte die Jahreswende 926/27 verlautbarten „Kölner Richtlinien“, und wieder
anders lautet die Würzburger Rede VO  e Erzbischof Helder Camara 1974 unverkenn-
bar reden S1E VO  e} verschiedenen Dingen. Pıus XE hatte sıch vorgenomMMenN, sıch
keiner Aussage über den „Kapitalismus“ verleiten lassen: trotzdem 1St ıhm der
Ausdruck oder 5mal]l durchgerutscht; die Stellen siınd in meınem Herder-Bändchen
„Kapıtalısmus und gerechter Lohn“ auf Seıite 101 zusammengestellt; s1e sınd z1iemlich
harmlos. Im großen und aNnzcCcnh hat 1US K Streng die Linie VO  w „Quadragesimo
NnNnO  “ durchgehalten. Dort werden kapitalistische Wirtschaftsweise und kapitalistische
Klassengesellschafl unterschieden: die erstere wırd miıt VO  } Leo JEHR entlehnten Wor-
ten definiert und als „ siıch nıcht verwerftlich“ („suapte naturä vV1t10sa 110  e} est“,
I: 101) qualifiziert, W as die österreichischen Vogelsangschüler veranlafßte, „Quadra-
Yes1iMO nno  « als „kapitalistische Enzyklika“ beschimpfen ungeachtet ihrer jetzt
1n „Octogesima advenjens“ (n 44) wieder aufgegriffenen, außerst scharfen Verurte1i-
lung der Praktiken eines ınternatıonalen Fınanz- und Monopolkapitalismus (nn 105—
108) un: ungeachtet ihrer Zielsetzung, den Grundtehler der kapıtalistischen Klassen-
gesellschaft, nämlich die Aufspaltung der Gesellschaft 1n die beiden Klassen der macht-
mäßig organısıerten Arbeitsmarktparteien und die Zentrierung der Gesellschaft
den Arbeitsmarkt, überwinden.

Nırgends 1St das Konstruljeren VO  3 AJemen“ tragwürdig WI1e 1mM Fall des „Kapı-
taliısmus“. Fragen WIr doch jeber, W 4s VO  a dem Bestehenden erhaltungswürdig 1St un:
W AS und 1n welchem Sınn geändert werden könnte und sollte: dann leiben WIr 1e] S1-
cherer auf dem Boden der Tatsachen und werden, sSOWEeIlt WIFr nıcht für Interessen
kämpfen, 1n den meısten Stücken übereinstimmenden Ergebnissen kommen. Meın
Vorschlag Ware also: lassen WIr jedem die Freiheit, siıch „Kapitalismus“ das VOT-

zustellen, W as 1n dieses Wortsymbol hineinlegen wiıll, und lassen WIr iıh diıesen Se1-
1LENMN „Kapıtalısmus“ den Aftekten gemäfßs beurteilen, die das verstandene Wortsym-
bol bei ihm auslöst, und gehen die praktische Arbeit; dann verlieren WIr wen1g-

keine eit mi1t Dreschen VO  e} leerem Stroh
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Eıgentum

Besonders hohe Wellen schlug der ÖStreit das E1ıgentum 1n den 1920er Jahren;
e1in Höhepunkt WAar die Katholisch-soziale Tagung 1929 1in Wıen. Kernstück des
Ötreıits War die Hrage, ob das Eıgentum dem FEıgentümer Einkommen abwerten dürfe,
W 4S insbesondere VO  z Anton rel („Oeconomi1a aan  perenn1s“, Bände, 1930 bıs 1n die
eXtiremstien Konsequenzen bestritten wurde. Der einz1ıge sıttlich gerechtfertigte Er-
werbstitel se1 die Arbeıt:; diese These übersieht allerdings wWwe1 störende Tatsachen:

Arbeit ohne und Arbeit miıt sachlichen Hılfsmitteln 1st cchr verschieden ergiebig;
wer dank den ihm Zur Verfügung stehenden sachlichen Produktionsmitteln eın reich-
licheres und besseres Arbeitsergebnis erzielt, bezieht dieses Mehreinkommen W Aar nıcht
ohne arbeiten; nıchtsdestowenıger 1St dieser Teıl se1nes Einkommens unbestreitbar
Besitzeinkommen und daher, obwohl erarbeitet, ennoch eın Arbeitseiınkommen, 1n
diıesem Sınn also „arbeıtsloses Einkommen“:

der Erfolg der Arbeit Ar sich nıcht eindeutig auf die beiden Teilursachen Arbeit
un: eingesetzte Sachmuittel aufschlüsseln: WIr können daher NUur irgend ine Zurech-
Nung vornehmen, wotür sich verschiedene Ansätze anbıieten, die ebensovielen Lösun-
ogCNn tühren, deren keine daher den Anspruch erheben kann, dıe allein richtige se1n

Der heutige Streıit um das Eıgentum 1St ungleich VVn  Lalg als derjenige, den
„Quadragesimo nno  «“ beendigen wollte. Damals wußte Man, worüber gestritten wird,
heute herrscht babylonische Sprachenverwirrung; WE das Stichwort „Eigentum“ tallt,
1st noch ganz offen, W 4s denn gemeınt Nx Sehr oft wiırd dıe rage 1NSs Metaphysische
erhoben: INn  e} meılnt die Erhabenheit des vernunftbegabten Menschen über dıe VeET-

nunftlose Sachenwelt und d1e daraus sich ergebende sıttliche Befugnis des Menschen,
S1e seinen Z wecken dienstbar machen, über S1e herrschen. Damıt behinden WIr uns

aber e1in Stockwerk hoch Das Eigentum hat mi1t viel Trivialerem tun,
nämlıch MIt der Aufgabe, dıe Herrschaftsbereiche verschiedener Menschen über dıe Ver-

nunftlose Kreatur gegeneinander abzugrenzen. Eıgentum, 1USs proprietatıs, bezeichnet
das, W as jeder besonders „ eigen“ hat; Eıgentum 1St definitione Sonder-Eigentum,
oder anders ausgedrückt: „Sonder-Eıgentum“ 1St eın Pleonasmus, eın „Hendiadyoin“.
Indem inNna  3 dıe metaphysische Dıgnität der Herrschaft des vernunftbegabten Wesens
über dıe vernunftlose Kreatur durcheinander bringt mıi1t dem Juridicum der Abgren-
ZUNZ der Herrschaftsbereiche, W EeEe1111 INa  - obendrein Dınge hineinmengt, die gar nıcht
vernunftlose Kreaturen, sondern VO  a} Menschen erdachte und 1n Kraft Rechts-
hguren und Rechtsbeziehungen 7wrischen Menschen siınd (ein 5Sperrpatent oder iıne
Kartellaquote sınd keine „vernunftlosen Kreaturen !), dann entsteht NUr heillose Ver-

wırrung und WIr reden aneınander vorbe]. Die;e Verwirrung spielt auch in die Miıt-

Unsere heutige nationalökonomische Theorie schlägt sich mit dem gleichen Problem herum,
sie beispielsweise den Anteil des technischen Fortschritts wirtschaftlichen Wachstum qu

tiılızıeren versucht; auch s1e scheint sich noch ıcht eingestehen wollen, dafß Aus logischen Gründen
eine alleın richtige Zurechnung datür nıcht geben annn
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bestimmungsfrage hinein, INa sıch bspw. auf das „Eigentum“ des Inhabers des
Unternehmens beruft, 1n Wırklichkeit aber 1m Sınn hat, daß das Unternehmen auf
seiInNe Rechnung und Getfahr geführt, die Erfolge und Mißerfolge rechtlich ıhm ZUZC-
rechnet werden, W Aas alles auch zutriftt, WenNnn überhaupt kein Eıgentum oder Vermö-
SCNMN VO ihm 1m Unternehmen steckt, vielmehr überschuldet 1St und alle Sachgegen-
stände des Unternehmens dıe Gläubiger siıcherungsübereignet sınd eın durchaus
nıcht theoretisch konstrulerter Fall Hıer machen die Gegner der wırtschaftlichen Mıt-
bestimmung durch ıhr pathetisches Reden VO „Eigentum“ die stärkste Wafte, über
die S1e verfügen, selber stumpf aber vielleicht 1St 1mM politischen Kampf das Pathos
wıirksamer als die Logik

Ist das Eıgentum i1ne naturrechtliche Institution® Man braucht 1Ur die SINNverwir-
rend vielfältigen Bedeutungen der beiden Worter „Eigentum“ und „Naturrecht“ SAauU-  L
berlich auseiınanderzuklauben, dann stellt sıch sotfort heraus, daß 1n diıesem ganzen
Streit 1Ur leeres Stroh gedroschen wırd. Lohnend ware dagegen, einmal Nau heraus-
zuarbeıten, W 4S WIr als für die Sıcherung der Freiheit und des selbstverantwortlichen
Handelns des Menschen unentbehrlich allen Umständen festhalten un verte1di-
CN nussen. Wenn gESTALLEL 1St; uns VO  3 der Faszınatıon der tranzösischen Revolu-
t10n und ihres „droit sacre de la propriete“ treizumachen und das Naturrecht nıcht
DBIST: 789 beginnen lassen, dann möchte ıch tormulieren: hinsichtlich des Ge-
brauchs der Sachgüterwelt darf der Mensch nıcht dem diskretionären Ermessen iırgend-
eines Kollektivs oder ırgendwelcher Instanzen ausgeliefert se1ın, sondern mu{fß einen
gesicherten Bereich haben, innerhalb dessen de 1ure und de facto frei und selbstver-
antwortlich verfügen annn Fın Mindestraum solcher Freiheit und Selbstverantwortung
mu ß ıhm allen Umständen und der nach Lage der Dıinge jeweıls größtmögliche
sollte ihm ınstıitutionell gesichert se1in. Wenn WIr sozlalphilosophisch und 1m Sınn -

TIradıtion VO  ; DOTr 1789 VO  - „Eigentum“ sprechen, meınen WIr ıne solche Insti-
tut1on, gyleichviel welchem Namen und ın welcher gyeschichtlichen Erscheinungs-
torm S1€e auftritt und mMit welchen rechtstechnischen Miıtteln S1e iıhre Aufgabe löst.
Sınd WIr 1n dieser grundsätzlichen rage e1In1g, dann haben WIr den gemeınsamen Bo-
den, für ede konkret-praktische Frage nach einer für alle annehmbaren Lösung
suchen und dıe für oder jeden ZUT Debatte stehenden Lösungsvorschlag 1Ns Feld
geführten Gründe Gachtörderlich diskutieren.

Mitbestimmung
In dieser rage mu{fß ıch als entschiedener Vorkämpfer der Mitbestimmung mir

Zurückhaltung auferlegen. Soviel aber kann ıch unbedenklich Sagen;: 1n Wirklich-
keit 1St die Meınungsverschiedenheit be] weıtem nıcht oroßß, WwW1e S1e 1ın der politischen
Tagesdiskussion erscheint. Strittig 1St überhaupt 1Ur die Miıtbestimmung auf Unter-
nehmensebene, auch hier ım Grund 1Ur iıne solche, bei der Umständen der Wıille
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der Kapitalbeteiligten, auch wWenn S1e untereinander ein1g siınd, VO  ; anderer Seite über-
stimmt werden kann. Diesen alleinıgen Gegenstand des grundsätzlichen Streıits oll
Man gewf5 nıcht bagatellisieren, aber 1 Rahmen des Gesamtbereichs der Miıtbestim-
MUuNsS, nämlich der für die Persönlichkeitsentfaltung des arbeitenden Menschen welt

erster Stelle stehenden Mıt- (und Eıgen-)Bestimmung eigenen Arbeitsplatz,
der für se1ın Wohlbefinden 1im Arbeitsleben ungemeın bedeutsamen Miıtbestimmung
1m Betrieb und der Miıtbestimmung auf Unternehmensebene, 1St die letztere eben doch
NUr e1ın, Wenn auch wichtiger Teil Der hohe Wellen schlagende und Emotionen
autwühlende Streit geht L1LLUT diıesen Teil Für ıne „  rıse der katholischen Soz1ial-
lehre“ 1St das eintach wenıg!

Theorie und Praxıs

Unvergleichlich gewichtiger 1St nach meıner Überzeugung eın anderer Gegensatz,
der erstaunlicherweise Sar kein Autsehen macht. In den oftiziellen Dokumenten des
kırchlichen Lehramts, noch in der Pastoralkonstitution des Vatikanischen Kon-
Z11S; werden die Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, der Allgemeinheit oder dem
Staat, bespielsweise die Steuerpflicht, ebenso MM und eingeschärft,
W1e dies bereits der Apostel Paulus ın seinem Briet die Römer LUr In Lehr-
üchern der Moral namentlich 1ın den lateinıschen: die modernsprachlichen sind da
melst schamhafter werden dıese Dınge schamlos leicht Z  IV

Da 1n eiınem intensiven wirtschaftlichen (Rechts-) Verkehr, WI1e WIr ıh heute
haben, der Vertrauensschutz oberstes moralisches (jeset7z se1in muß,

dafß die Verantwortung gegenüber uUu1ls völlig unbekannten Drıitten, die VO  —$ den
Folgen unseres Iuns und WUNSGTIET Unterlassungen betroften werden, ebenso gewichtig,
Ja vielfach noch bei weıtem gewichtiger geworden 1St als die sovıel eichter u1l5 e1IN-
gehende Verpflichtung, dem uUu1ls Aug in Auge gegenüberstehenden „Nächsten“ nıchts
Böses anZzZutun, ıhm kein Messer 1n die Rıppen stoßen,

dafß WIr die Nächstenliebe nıcht sosehr AA Fernstenliebe (Dritte Welt) auszuweıten
als vielmehr zunächst eiınma]l die uns unbekannten, VO  - den Wirkungen uUuNseETCS 'Iuns
un UNSECTrET Unterlassungen 1m Guten und 1m Bösen betroftenen „unbekannten Drit-
ten  « unserer näheren oder ferneren Umgebung in S1€e einzubeziehen haben,

dafß WIr unvergleichlich größeres Gewicht als bisher auf dıe Rechte dieser „Dritten“
legen und auf S1e Bedacht nehmen mussen,

daß Steuerhinterziehung und unberechtigte Ausnutzung der Einrichtungen der —

z1alen Fürsorge oder soz1alen Sicherheit (Sozialyersicherung) - na GewissensangZe-
legenheiten erstier Ordnung geworden sind,

davon hören 1Nsere jJungen Theologen 1m Moralunterricht nıcht viel, und un

Gläubigen hören VO  $ der K anzel herab davon nıchts; 1m Beichtstuhl hören S1Ee viel-
leicht oa das Gegenteil: Wiedergutmachungspflicht wırd nıcht eingeschärft, sondern
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weitherzig verneınt. Eıne einz1ıge „Verkehrspflicht“ macht da ine ZeEW1SSE rühmliche
Ausnahme: die Rücksicht aut die Sicherheit 1mM Straßenverkehr. Dıie Erklärung liegt
auf der and das Bıld des Mitmenschen, den INa  - zuschanden gefahren hat, steht
einem VOT ugen; die Gefahrengemeinschaft der Sozialversicherten, dıe INa  - durch
Versicherungsbetrug geschädigt hat, sieht in  =) nıcht; den Geschäftsmann, den INa  w

dank Wettbewerbsvorteilen, dıe INan sıch durch Steuerhinterziehung verschafft hat,
Aaus dem Markt werten konnte, und die Arbeitnehmer, die infolgedessen ıhre Arbeits-
plätze verloren haben, kennt und sieht 11a  } nıcht; reibt INa  } sıch über den autf
autere Weise erzielten Vorteıil vergnugt die Hände und meınt, Ma  - ware doch
„dumm“ SCWESCH, WEeNN INall sıch ihn hätte entgehen lassen.

Auch 1ın weıten Kreıisen des Klerus spricht das Gewi1ssen LLUL A} Wenn INa  = siıch dem
Mitmenschen als diesem konkreten Indivyviduum gegenübersieht; da{ß das vermeıntliche
Abstraktum der Allgemeinheit, demgegenüber INnan kein Gewissen hat, Aaus lauter
konkreten Individuen besteht, übersieht Man, obwohl doch, wWwI1e Paulus 1n Ühnlichem
Zusammenhang 1n Erinnerung ruft, Christus für jeden einzelnen VO  z ihnen se1n Blut
veErSOSSCH und se1n Leben hingegeben hat (Röm 14, IS Kor Ö, I1 Hıer klaften die
Lehre der kirchenlehramtlichen Dokumente und die pastorale Praxıs erschreckend weıt
auseinander. Das 1St ın meınen ugen ine außerst kritische Lage; dıe noch heine Wen-
dung ZU Guten absehen äßt Hierüber uns Sorgen machen und hier aut Abhilfe
sinnen und dringen, haben WIr me1lines Erachtens 1e] mehr Anlafß als Nn der
vielberedeten angeblichen „Krise der katholischen Soziallehre“.
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